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RID:  42. Tagung des Fachausschusses für die Beförderung gefährlicher Güter 

(Madrid, 21. bis 25. November 2005) 
 
 
Thema:  Anpassung des Absatzes 5.3.1.3.2 
 
 
Ergänzungsantrag Belgiens zu Dokument OCTI/RID/CE/42/5e) 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Einleitung 
 
Der Begriff "Eisenbahn" entspricht nicht mehr den Vorgaben der europäischen Richtlinien. An allen 
Stellen, an denen der Begriff "Eisenbahn" erscheint, muss dieser entweder durch "Betreiber der 
Eisenbahninfrastruktur" oder durch "Eisenbahnunternehmen" ersetzt werden. 
 
Antrag für die Anpassung des Absatzes 5.3.1.3.2 a) 
 
Es sind drei Optionen möglich: 
 
Option a: In 5.3.1.3.2 a) streichen ", außer bei gegenteiliger Entscheidung der von einer be-

stimmten Verkehrsverbindung betroffenen Eisenbahnen,". Belgien unterstützt diese 
Option. 

 
Option b: "Eisenbahnen" ändern in "Betreiber der Eisenbahninfrastruktur". Es ist anzumerken, 

dass bei eine internationalen Verkehrsverbindung mehrere Betreiber von Eisenbahn-
infrastruktur betroffen wären. 

 
Option c: "Eisenbahnen" ändern in "Eisenbahnunternehmen". 
 
Begründung 
 
Anpassung der Terminologie. 
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